
Richtlinien der Fördergemeinschaft 
zur Unterstützung von Projekten 

 

Der Verein stellt Schulprojekten Geldmittel bis zu der im aktuellen Haushaltplan 
veranschlagten Höhe zur Verfügung. Für die Vergabe der Mittel gilt folgende, vom 
Vorstand beschlossene Richtlinie:  

1. Eingehende Spenden mit ausdrücklichem Zweckbestimmungsvermerk für bestimmte Schulprojekte 
werden in jedem Falle unabhängig vom Haushaltplan zweckbestimmt verwendet.  

2. Für Schulprojekte, die Zuwendungen aus allgemeinen Haushaltmitteln des Vereines erhalten 
wollen, muss jeweils eine Person als Ansprechpartner für den Verein benannt sein.  

3. Diese Person muss das zu fördernde Projekt in einer Sitzung des Vereinsvorstandes vorstellen 
(Inhalt des Projektes und Finanzierungsplanung).  

4. Projekte, die sich Zuschüsse aus Mitteln der Fördergemeinschaft erwarten, dürfen nicht begonnen 
werden, bevor der Vereinsvorstand über die Zuschussgewährung und deren Höhe entschieden hat. 
Ausnahmen hiervon werden für Projekte gemacht, die sich über mehrere Schuljahre erstrecken und 
für die bereits in der Vergangenheit Zuschüsse durch die Fördergemeinschaft gewährt wurden.  

5. Der Vorstand wird bevorzugt solchen Schulprojekten Fördermittel zuweisen, die dem 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Profil der Schule Rechnung tragen.  

6. Der Vorstand wird bevorzugt solchen Schulprojekten Fördermittel zuweisen, die zu ihrer 
Finanzierung auch Eigen- und Drittmittel verwenden. Eine ausschließliche Finanzierung von Projekten 
durch die Fördergemeinschaft kann nur in absoluten Ausnahmefällen erfolgen.  

 


